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Dobrina D. wohnt in Nesse-
bar, einer Kleinstadt an der 
bulgarischen Schwarzmeer-
küste. Eigentlich ein schöner 
Ort, um den Ruhestand zu 
genießen. Doch davon hat 
Dobrina D., die in Deutsch-
land jahrelang Senior*in-
nen gepflegt hat, nichts. 
Die 73-Jährige bezieht um-
gerechnet 260 Euro Rente 
im Monat. Schon für eine 
Person ist das wenig, auch 
in Bulgarien. „Da ich auch 
meine Tochter und die Enkel 
unterstütze, muss ich ganz 
genau rechnen, wofür ich 
Geld ausgebe“, sagt sie.

Eigentlich sollte Dobrina D. 
mehr auf dem Konto haben: 
32.029 Euro mehr, um genau 
zu sein. Diese Summe hatte 
ihr im September 2022, nach 
mehr als vier Jahren Rechts-
streit, das Landesarbeits-
gericht Berlin-Brandenburg 
zugesprochen. Es ist Geld, 
das der ehemalige Arbeitge-
ber Dobrina schuldet, eine 
bulgarische Firma, die sie 
nach Deutschland entsandt 
hatte. Doch die Firma zahlt 
nicht. Ihr Geld wird Dobrina 
D. wohl nie erhalten.

Dobrinas Fall hatte seiner-
zeit für Schlagzeilen gesorgt, 
weil er ein grelles Licht auf 
eine Branche warf, die von 
Ausbeutung und Unterbe-
zahlung hunderttausender 
Betreuungskräfte vor allem 
aus Osteuropa lebt. Es war 
ein Präzedenzurteil für die so-
genannte 24-Stunden-Pflege, 
der Fall ging bis zum Bun-
desarbeitsgericht. Das hatte 
schließlich entschieden, was 
eigentlich selbstverständ-
lich klingt, in der häuslichen 

Betreuung aber die Ausnah-
me ist: Wer rund um die Uhr 
verfügbar ist, muss auch die 
gesamte Zeit als Arbeitszeit 
bezahlt bekommen.
Dobrina D. hatte über Jahre 
als sogenannte 24-Stunden-

Pflegekraft in Deutschland 
gearbeitet. Zuletzt hatte 
sie eine Rentnerin in deren 
Wohnung in einer Berliner 
Seniorenresidenz betreut. 
Für die über 90-jährige Pa-
tientin war sie rund um die 
Uhr erreichbar, auch nachts: 
Die Tür zwischen ihrem 
Schlafzimmer und dem der 
Seniorin musste stets offen-
bleiben, damit sie im Notfall 
Hilfe leisten konnte. Manch-
mal musste Dobrina mehr-
mals in der Nacht aufstehen, 
Medikamente verabreichen 
oder Windeln wechseln. 
Über ihre Arbeit im Jahr 

2015 sagt sie: „Ich musste 24 
Stunden zur Verfügung ste-
hen. Es gab keine freien Tage, 
Zeit für mich hatte ich nicht.“ 
In ihrem Arbeitsvertrag war 
allerdings nur eine Wochen-
arbeitszeit von 30 Stunden 

vereinbart: sechs Stunden 
pro Tag an fünf Tagen die 
Woche. Und nur für diese 30 
Wochenstunden wurde sie 
bezahlt, mit insgesamt 950 
Euro netto im Monat.

Der Fall ist typisch, unter ähn-
lichen Bedingungen arbei-
ten bis zu 700.000 Frauen in 
Deutschland, die wie Dobri-
na D. von deutschen Agen-
turen in Seniorenhaushalte 
vermittelt werden. Untypisch 
ist, dass eine dieser Frauen 
vor Gericht zieht, über sechs 
Jahre durchhält und am Ende 
sogar Recht bekommt.

„Ich musste 
24 Stunden zur 
Verfügung stehen. 
Es gab keine freien 
Tage, Zeit für mich 
hatte ich nicht.“ 
Die häusliche Betreuung in Deutschland 
lebt von der Ausbeutung osteuropäischer 
Frauen. Nun hat eine von ihnen 32.000 Euro 
Lohnnachzahlung vor Gericht erstritten -
das Geld erhält sie dennoch nicht.
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Der Weg dahin begann mit 
einem ersten ungewöhn-
lichen Schritt: Dobrina D. 
suchte 2016 Rat bei der DGB-
Beratungsstelle für entsand-
te Beschäftigte, später bei 
Faire Mobilität. Dann zog sie 
vor Gericht – und gewann. 
Die bulgarische Entsende-
firma legte Widerspruch 
ein, und so wanderte der 
Fall durch die Instanzen bis 
zum Bundesarbeitsgericht, 
das im Juni 2021 das Urteil 
bestätigte und grundsätz-
lich klarstellte: Jede Arbeits- 
und Bereitschaftsstunde 
muss mit dem Mindestlohn 
vergütet werden. Ein Pau-
kenschlag für die sogenann-
te 24-Stunden-Pflege.

Das endgültige Urteil er-
ging ein Jahr später. Im Sep-
tember 2022 entschied das 
Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg: Dobrina 
D. hat Anspruch auf 38.709 
Euro Lohnnachzahlung für 
die im Jahr 2015 geleistete 
Arbeit – abzüglich der 6.680 

Euro netto, die sie als Lohn 
erhalten hat. „Ich bin stolz, 
dass ich diesen Schritt ge-
wagt habe“, sagte sie nach 
dem Urteil. Mit dem Geld, so 
erklärte sie seinerzeit, wolle 
sie ihren Enkelkindern eine 
gute Bildung ermöglichen, 

damit sie sich nicht als Nied-
riglohnarbeiter*innen im 
Westen abrackern müssen.

Ende gut, alles gut? Es kam 
leider anders. Um das Urteil 
zu vollstrecken, beauftragte 
Dobrina D. mit Unterstüt-
zung der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di 
eine Anwaltskanzlei in Sofia. 
Von der kamen schlechte 
Nachrichten: Vollstreckung 
nicht möglich.

Offenbar waren auch die 
Inhaber der bulgarischen 
Entsendefirma nicht un-
tätig gewesen. Schon mit 
Beginn des Prozesses nahm 
die Geschäftstätigkeit der 
Firma spürbar ab. Die Zahl 
der Mitarbeiter*innen sank 

von 68 im Jahr 2017 auf 
nur noch einen im Jahr 
2019. Firmenumbenennun-
gen, Geschäftsführer- und 
Eigentümerwechsel folgten. 
Als der Gerichtsvollzieher 
schließlich an die Firma her-
antrat, erklärte der neue Ge-
schäftsführer, über keinerlei 
Rücklagen zu verfügen, und 
stellte Antrag auf Insolvenz.
Aufgrund des ungünstigen 
bulgarischen Insolvenz-
rechts wäre jeder weitere 
juristische Schritt mit ho-
hen Kosten für Dobrina D. 
verbunden – und ohne ech-
te Aussicht auf Erfolg. Der 
Rechtsweg in Bulgarien ist 
für sie damit zu Ende. Es 
bleibt das traurige Fazit: 
Recht bekommen, heißt 
nicht Geld bekommen. Nach 
jahrelanger Ausbeutung 
und anschließendem jah-
relangen Rechtsstreit steht 
Dobrina D. mit leeren Hän-
den da.

Schuld daran ist nicht nur 
die bulgarische Entsende-
firma, die sich der Vollstre-
ckung entzogen hat. Es ist 
auch das System der soge-
nannten 24-Stunden-Pflege, 
das den enormen Betreu-
ungsbedarf in Deutschland 
mit Betreuer*innen aus Ost-
europa deckt – und diese 
oft um einen beträchtlichen 
Teil ihres Lohns prellt.

„Ich bin stolz, dass 
ich diesen Schritt 

gewagt habe.“ 

Ende gut, alles gut? 
Es kam leider anders. 
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Vermittlungsagenturen wie 
die Deutsche Seniorenbetreu-
ung, die Dobrina D. über die 
bulgarische Entsendefirma an-
geworben hatte, versprechen 
ihren Kund*innen eine „häus-
liche 24-Stunden-Betreuung“ 
beginnend ab 2.590 Euro im 

Monat. Auf seiner Website 
betont das Unternehmen 
mit 20 Standorten in ganz 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, dass für 
entsandte Betreuungskräfte 
selbstverständlich das deut-
sche Arbeitszeitgesetz gelte, 
und verweist auf das Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts. 
Doch bei Verstößen winden 
sich die Vermittlungsfirmen 
dank einer Regulierungslü-
cke aus der Verantwortung. 

„In der Praxis findet gelten-
des Arbeitsrecht kaum An-
wendung, Mindeststandards 
werden häufig unterschrit-
ten. Da die Frauen isoliert in 
Privathaushalten arbeiten 
und ihre Rechte oft nicht 
kennen, landet kaum einer 
dieser Fälle je vor Gericht“, 
sagt Justyna Oblacewicz, Be-
raterin bei Faire Mobilität in 
Frankfurt am Main, die Do-
brina D. auf ihrem Weg be-
gleitet hat. Und so machen 
Vermittlungsagenturen wie 

die Deutsche Seniorenbe-
treuung und viele andere 
weiter Gewinne auf dem Rü-
cken osteuropäischer Frauen.
Der Fall von Dobrina D. 
macht klar, dass der Klage-
weg allein an den Zuständen 
nichts ändert. Die himmel-

schreiende Ausbeutung 
kann nur auf politischem 
Weg gestoppt werden. Doch 
das Versprechen, „eine 
rechtssichere Grundlage 
für die 24-Stunden-Be-

treuung im familiären Be-
reich“ zu gestalten, die die 
Ampelregierung in den Ko-
alitionsvertrag geschrieben 
hatte, wurde bislang nicht 
umgesetzt und ist in dieser 
Legislatur auch nicht mehr 
in Sicht.

Für Dobrina D. ist dies ein 
bitteres Ende ihres jahre-
langen Kampfes um Ge-
rechtigkeit. Ihre finanziellen 
Sorgen werden bleiben. „Ich 
bin sehr enttäuscht, traurig 
und auch wütend“, sagt die 
73-Jährige. „Ich wollte ja 
nichts geschenkt. Ich wollte 
immer nur das Geld, für das 
ich gearbeitet habe.“

Weitere Artikel zu Dobrinas Fall finden Sie unter
www.faire-mobilitaet.de/faelle
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„Ich bin sehr 
enttäuscht, traurig 
und auch wütend. 
Ich wollte ja nichts 
geschenkt. Ich 
wollte immer nur 
das Geld, für das ich 
gearbeitet habe.“

Ausgebeutet und 
allein gelassen
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